
Ä2 Hamburg besticht durch erfolgreiche und schlanke Verwaltungsprozesse!

Antragsteller*in: Michael Gwosdz (KV Hamburg-Eimsbüttel)

Änderungsantrag zu A05

Von Zeile 70 bis 74:

Begründung

Berichtspflichten des Senats und der Hamburger Verwaltung sind folgen von Beschlüssen der
Bürgerschaft als Parlament. Die Verwaltung sollte diese nicht einseitig aufkündigen, selbst wenn sie es
verfassungsrechtlich dürfte. Dies ist aber kein angemessener Umgang mit dem Parlament. Daher ist es
empfehlenswert, diesen Punkt so zu formulieren, dass er im Einvernehmen mit der Bürgerschaft erfolgt.
Auch sollte nicht unterstellt werden, dass Berichte erstellt werden, die niemand liest. Stattdessen
könnten aber diverse Berichte auch durch den tagesaktuellen Zugang auf digitale Tools für
Abgeordnete und Mitarbeiter*innen ersetzt werden. Ein beispielhafter Prozess ist im Bereich der
Sozialpolitik beispielsweise die Ablösung der sogenannten Lebenslagenberichte durch digitale
Lösungen, die die Berichterstattung quasi in Echtzeit ermöglichen.

Unterstützer*innen

Lena Zagst (KV Hamburg-Mitte); Mareike Engels (KV Hamburg-Altona); Christa Möller-Metzger (KV
Hamburg-Wandsbek); Alske Rebekka Freter (KV Hamburg-Nord); Jennifer Jasberg (KV Hamburg-
Bergedorf); Yusuf Uzundag (KV Hamburg-Altona); Linda Heitmann (KV Hamburg-Altona); Lisa Kern (KV
Hamburg-Eimsbüttel); Zohra Mojadeddi (KV Hamburg-Wandsbek); Fabian Klabunde (KV Hamburg-
Harburg); Sonja Lattwesen (KV Hamburg-Mitte); Phyliss H. Demirel (KV Hamburg-Altona); Linus Görg
(KV Hamburg-Wandsbek); René Gögge (KV Hamburg-Nord); Eva Botzenhart (KV Hamburg-Altona);
Maryam Blumenthal (KV Hamburg-Wandsbek); Charlotte Stoffel (KV Hamburg-Altona); Gudrun Schittek
(KV Hamburg-Harburg); Lars Boettger (KV Hamburg-Altona); Tonja Körner-Uhlmann (KV Hamburg-Nord);
Lena Schwarzer (KV Hamburg-Eimsbüttel)

Bestehende laufende Berichtspflichten an die Bürgerschaft im Einvernehmen mit der 
Bürgerschaft dahingehend zu überprüfen, erstens welche Informationen aus den Berichten 
überhaupt gelesennoch benötigt werden, zweitens ob Berichte automatisch erstellt werden
können und drittens, ob es überflüssige Berichte gibt, die gänzlich gestrichen werden können
oder beispielsweise durch den Zugriff auf Datenbanken auch für Abgeordnete und deren
Mitarbeiter*innen ersetzt werden können.
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